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Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler 
am Trifels, Dernbach, Eußerthal, Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg,

Rinnthal, Silz, Völkersweiler, W aldhambach, W aldrohrbach, W ernersberg

Verantwortlich für den Text: Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Telefon (0 63 46) 30 10

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr.: 99/2005
Widerspruchsmöglichkeit ge-

gen Auskunftserteilungen
aus dem Melderegister

Das Einwohnermeldeamt weist
darauf hin, dass nach dem derzeit
geltenden rheinland-pfälzischen
Meldegesetz Anträge auf Errich-
tung von Auskunftssperren (Verbot
der Weitergabe von Meldedaten)
für folgende Bereiche gestellt wer-
den können:
1. Datenübermittlung an öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaf-
ten (§ 32 Abs. 2 MG)
2. Bekanntgabe von Alters- und
Ehejubiläen. Das Widerspruchs-
recht kann innerhalb von zwei Mo-
naten vor dem Jubiläum nicht mehr
ausgeübt werden. (§ 35 Abs. 3
MG)
3. Weitergabe von Daten an
Adressbuchverlage (§ 35 Abs. 4
MG)
4. Melderegisterauskunft jeder Art,
wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass hieraus dem
Betroffenen eine Gefahr für Leben,
Gesundheit, persönliche Freiheit
oder ähnliche schutzwürdige Be-
lange erwachsen kann (§ 34 Abs.
8 MG)
Die Anträge können zu den übli-
chen Dienstzeiten bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung -Ein-
wohnermeldeamt -, Haus II, Zim-
mer 033 gestellt werden. Nähere
Auskünfte hierzu erhalten Sie auch
unter der Telefonnummer
06346/301-132.

76855 Annweiler am Trifels,
13.12.2005
Frech, Erster Beigeordneter

Amtsblatt des Landkreises
Südliche Weinstraße Nr. 40

2005 vom 15.12.2005
Öffentliche Bekanntmachung

der Rechtsverordnung
zum einstweiligen Schutz des

Grabungsschutzgebietes
„ Im Holderbusch“ in Hoch-

stadt

Auf Grund des § 22 Abs. 1 und 2
des Landesgesetzes zum Schutz
und zur Pflege der Kulturdenk-
mäler (Denkmalschutz- und -pfle-
gegesetz - DSchPflG) vom
23.03.1978 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 159) in der Fassung
vom 28.09.2005 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt S. 387) verordnet
die Kreisverwaltung Südliche We-
instraße als Untere Denkmal-
schutzbehörde auf Antrag des
Landesamtes für Denkmalpflege
Rheinland-Pfalz, Archäologische
Denkmalpflege, Amt Speyer  nach-
stehendes:

§ 1
Einstweilige Unterschutzstel-
lung des Grabungsschutzgebie-
tes
1. Das in der beigefügten Karte
umrandete Gebiet wird als Gra-
bungsschutzgebiet (§§ 3, 22 Abs.
2, § 11 Abs. 1 und Abs. 2 DSch-
PflG) unter einstweiligen Schutz
gestellt.
Die einstweilige Unterschutzstel-
lung erfolgt auf die Dauer von
sechs Monaten. Sie kann mit Zu-
stimmung der Oberen Denkmal-
schutzbehörde um weitere sechs
Monate verlängert werden.
2. Die Karte ist Bestandteil dieser
Rechtsverordnung.

§ 2
Geltungsbereich

Das Grabungsschutzgebiet um-
fasst die Grundstücke, die in der
als Bestandteil dieser Rechtsver-
ordnung geltenden Karte erfasst
sind: Flurstück-Nrn. 896/1, 898,
898/2, 899, 900, 901

§ 3
Zweck und Begründung der
einstweiligen Unterschutzstel-
lung
1. Die einstweilige Unterschutz-
stellung des Grabungsschutzge-
bietes dient der Gewährleistung,
dass dort vorhandene archäologi-
sche Kulturdenkmäler nicht im
Rahmen der vorgesehenen Errich-
tung eines Rückhaltebeckens zer-
stört werden bzw. dass diese vor
ihrer Zerstörung ordnungsgemäß
archäologisch ausgegraben und
dokumentiert werden können. In

der Gewanne Im Holderbusch lie-
gen zwei vorgeschichtliche Sied-
lungsstellen, die durch Lesefunde
bereits seit  den 1960er bzw.
1970er Jahren bekannt sind (ein-
getragen im FNP der Gemeinde
Offenbach a. d. Queich). Es ist im
öffentlichen Interesse dringend ge-
boten, angesichts der bereits er-
folgten Ü berplanung ( Einbau ei-
nes  Regenwasserrückhalte-
beckens mit erheblichem Bo-
deneingriff) durch die einstweilige
Unterschutzstellung zu gewährlei-
sten, dass dieses wichtige Kultur-
denkmal nicht undokumentiert zer-
stört wird, sondern nach wissen-
schaftlich-archäologischen Ge-
sichtspunkten untersucht werden
kann, bevor dort bauliche Maß-
nahmen ergriffen werden.
2. Den Belangen der Denkmalpfle-
ge lässt sich nur durch die Schaf-
fung eines denkmalschutzrechtli-
chen Genehmigungstatbestandes
wirksam Rechnung tragen, was
ohne den einstweiligen Schutz
nicht möglich wäre.

§ 4
Genehmigungspflicht

Vorhaben in Grabungsschutzge-
bieten, die verborgene Kulturdenk-
mäler gefährden können, bedürfen
der Genehmigung der Unteren
Denkmalschutzbehörde (§ 13 Abs.
4 und 6 und § 21 Abs. 1 Satz 2).
Hierzu zählen insbesondere Ro-
dungen, Aushubarbeiten, Bohrun-
gen und sonstige Erdarbeiten je-
der Art sowie Nachforschungen
(Ausgrabungen) mit dem Ziel, Kul-
turdenkmäler zu entdecken. Nach-
forschungen durch das Landesamt
für Denkmalpflege ( § 25 Abs. 1 Nr.
8 DSchPflG) bedürfen keiner Ge-
nehmigung auf Grund dieser
Rechtsverordnung.

§ 5
Erteilung der Genehmigung

1. Die Genehmigung kann nach §
13 Abs. 4 unter Auflagen und Be-
dingungen oder widerruflich erteilt
werden. Auflagen und Bedingun-
gen können zum Ziel haben den
Eingriff auf ein Mindestmaß zu be-
schränken oder nach Beendigung
der Maßnahme den ursprüngli-
chen Zustand wieder herzustellen.
Sofern es hierfür erforderlich ist,
kann eine Sicherheitsleistung ver-
langt werden; dies gilt nicht für ju-

ristische Personen des öffentli-
chen Rechts.
2. Durch die Genehmigung nach §
22 Abs. 3 DSchPflG (§ 4 dieser
Rechtsverordnung) werden nach
anderen Vorschriften erforderliche
Zustimmungen, Genehmigungen
und Erlaubnisse nicht ersetzt.
3. Die Genehmigung erlischt,
wenn nicht innerhalb von 6 Mona-
ten nach ihrer Zustellung mit der
Ausführung begonnen worden ist.
Die Frist kann auf schriftlichen An-
trag einmal im Jahr verlängert wer-
den; die Verlängerung kann mit
neuen Bedingungen und Auflagen
verbunden werden.

§6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen
§ 22 Abs. 3 ohne Genehmigung in
Grabungsschutzgebieten Vorha-
ben durchführt, die verborgene
Kulturdenkmäler gefährden kön-
nen. Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße bis zu 125.000
Euro geahndet werden (§ 33 Abs.
1 Nr. 14 i. V. mit § 33 Abs. 2 DSch-
PflG). Gegenstände, auf die sich
eine Ordnungswidrigkeit bezieht
oder die zur Vorbereitung oder Be-
gehung einer Ordnungswidrigkeit
verwendet worden sind, können
eingezogen werden. § 23 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten
findet Anwendung ( § 33 Abs. 4
DSchPflG).

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag
nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Landau, den 07.12.2005
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straß e - Untere Denk malschutz-
behö rde -
gez.
Theresia Riedmaier, Landrätin

Plan am Ende der Amtlichen Be-
kanntmachung

Die Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz gibt bekannt:
Grundlegende Änderungen bei
Tierseuchenkassenbeiträgen in
Rheinland-Pfalz

Am 30.11.2005 tagte die Vertreter-
versammlung der Tierseuchenkas-
se Rheinland-Pfalz und beschloss
eine völlig veränderte Beitragssat-
zung für das Jahr 2006.
Beitragsselbsteinzug der Tier-
seuchenkasse Rheinland-Pfalz
ab 2006
Die Tierseuchenkasse wird erst-
malig 2006 die Beiträge selbst
erheben. Alle Vorbereitungen
dazu sind abgeschlossen, und
die Tierhalterdaten der Gemein-
den sind im EDV-Sy stem der
Tierseuchenkasse erfasst.
Die Erhebung der Tierzahlen zur
Beitragsveranlagung erfolgt bei
Schweinen, Schafen und Ziegen
ab 2006 jährlich mit einer Melde-
karte, die den Tierhaltern auto-
matisch Anfang des Jahres zu-
geschickt wird und ausgefüllt bis
spätestens 15. Februar wieder
bei der Tierseuchenkasse vorlie-
gen muss. Stichtag für die Erhe-
bung der Tierzahlen ist der 15. Ja-
nuar. Nach den an diesem Tag im
Bestand befindlichen Tieren be-
misst sich der Beitrag zur Tierseu-
chenkasse. Alternativ wird zukünf-
tig eine Internetmeldung möglich
sein. Rinderhalter müssen keine
Tierzahlmeldung an die Tierseu-
chenkasse abgeben. Die Rinder-
zahlen für die Beitragserhebung
werden zum Stichtag 15. Januar
im Herkunftssicherungs- und Infor-
mationssystem Tier (HIT) abge-
fragt. Alle Rinderhalter sind dafür
verantwortlich, dass die Zahlen im
HIT am 15. Januar stimmen, da
sonst der Anspruch auf Leistungen
der Tierseuchenkasse entfallen
kann. Ein Schreiben wird jedoch
jeder bei der Tierseuchenkasse er-
fasste Tierhalter Anfang nächsten
Jahres erhalten. Tierhalter die kein
Anschreiben oder keinen Melde-
bogen erhalten und beitragspflich-
tige Tiere haben (Pferde, Rinder,
Schweine, Schafe und Ziegen),
sollen sich ebenfalls bei der Tier-
seuchenkasse melden.
Die Tierseuchenkassenbeiträge
2006
Das Beitragssystem bei der Tier-
seuchenkasse ist auch, was die
Beiträge selbst betrifft, komplett
überarbeitet worden. Die schon
lange umstrittenen Staffelungen
nach Bestandsgröße gibt es nicht
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mehr. Differenziert wird jetzt bei
den Rindern nach BHV1-Status
des Bestandes und bei den
Schweinen nach Produktionswert
der Schweine. Für Rinder erhöht
sich der Gesamtbeitrag etwas,
was fast nur die nicht BHV1-freien
Betriebe betrifft, für Schweine kann
aufgrund der erfreulichen Finanz-
situation der Schweinekasse der
Gesamtbeitrag um über 30% ge-
senkt werden.
Das Beitragssy stem bei Schwei-
nen orientiert sich ganz am Wert
der Tiere in den verschiedenen
Produktionsstufen. Saugferkel
sind auf der Meldung nicht anzu-
geben. Sie werden nicht mehr ge-
sondert berechnet, sondern sind in
den Beitrag der Zuchtsauen einge-
rechnet. Deshalb erscheint der
Beitrag für die einzelne Sau nur auf
den ersten Blick sehr hoch. Die
Tierseuchenkasse setzt mit dem
neuen Sy stem auf größtmögliche
Beitragsgerechtigkeit und ist damit
Vorreiter der deutschen Tierseu-
chenkassen.
Beim Beitrag für Schafe ändert
sich nichts, während der Beitrag
für Ziegen reduziert werden konn-
te und nun auch nur noch für über
ein Jahr alte Ziegen zu zahlen ist.
Pferde und Bienenvölker bleiben
auch 2006 weiterhin beitragsfrei.
Hier die festgesetzten Beiträge im
Detail:
1. Pferde - 0,00 € je Tier
2. Rinder unabhängig von der Be-
standsgröße - 3,20 € je Tier
für amtlich BHV1-freie Bestände
2,20 € je Tier
3. Schweine unabhängig von der
Bestandsgröße Sau (inklusive
Saugferkel), Eber - 6,50 € je Tier
Sau im spezialisierten Wartebe-
trieb - 6,50 € je Tier
Sau im spezialisierten Deckbetrieb
4,80 € je Tier
Sau im spezialisierten Abferkelbe-
trieb (inklusive Saugferkel) 8,20 €
je Tier
Mastschwein, ungedeckte Jungs-
au - 1,30 € je Tier
Ferkel (vom Absetzen bis höch-
stens   30  kg Lebendgewicht) -
0,65 € je Tier
4. Schafe unabhängig von der Be-
standsgröße für über ein Jahr alte
Tiere - 1,30 € je Tier
5. Ziegen unabhängig von der Be-
standsgröße - 1,30 € je Tier für
über ein Jahr alte Tiere
6. Bienenvölker - 0,00 € je Volk
Die Bescheinigungen über die
BHV1-Freiheit der Bestände müs-
sen, um für die Beitragsreduktion
berücksichtigt zu werden, bis zum
15. Februar bei der Tierseuchen-
kasse vorliegen. Listen der freien
Betriebe werden bei den Vete-
rinärämtern angefordert. Setzen
Sie sich mit Ihrem zuständigen Ve-
terinäramt in Verbindung, wenn
Sie glauben, BHV1-freier Betrieb
zu sein und sichern Sie sich den
Beitragsbonus! Die Beitragsdiffe-
renzierung für Rinder wurde vor-
genommen, um die BHV1-Sanie-
rung voran zu treiben, und weil für
nicht BHV1-freie Betriebe der Tier-
seuchenkasse bedeutend mehr
Kosten entstehen als für BHV1-
freie Betriebe.
Einige wichtige Leistungen der
Tierseuchenkasse 2006
- BHV1-Untersuchungskosten am
Landesuntersuchungsamt in Ko-

blenz werden zu 100% übernom-
men (bisher 50%)
- BHV1-Impfstoffkosten werden
weiterhin nur für Mastbetriebe
übernommen, die durch Ausnah-
megenehmigung des Veterinäram-
tes von der BHV1-Untersuchungs-
pflicht befreit sind.
- Rote runde Ohrmarken, mit de-
nen zukünftig alle BHV1-positiven
Rinder gekennzeichnet sein müs-
sen, werden von der Tierseuchen-
kasse bezahlt und vom Lan-
deskontrollverband bereit gestellt.
- Die Tollwutimpfung bei Pferden
in Rheinland-Pfalz wird 2006 wie-
der mit 10 Euro pro Impfung bezu-
schusst, vorausgesetzt, die
geimpften Pferde sind durch einen
Equidenpass identifizierbar.
Die genannten Leistungen sind nur
ein kleiner Ausschnitt aus dem ge-
samten Leistungsangebot der Tier-
seuchenkasse Rheinland-Pfalz.
Der Leistungskatalog kann bei der
Tierseuchenkasse angefordert
oder auf der Internetseite
www.tsk-rlp.de eingesehen wer-
den.

Amtsblatt des Landkreises
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15.12.2005
Öffentliche Bekanntmachung
der Geflügelpest Eil-Verord-
nung/Erleichterte H altungsbe-
dingungen für Geflügel ab
16.12.2005
Die Kreisverwaltung weist auf die
geänderten Vorschriften der neu-
en Eil-Verordnung des Bundes hin,
die am Freitag, 16. Dezember
2005, in Kraft treten.
Mit der vierten Änderungsverord-
nung des Bundes zur Geflügel-
pest-Eil-Verordnung ist es wieder
möglich, Hausgeflügel im Freien
zu halten. Allerdings gelten weiter-
hin bestimmte Schutzmaßnah-
men. Geflügel darf nicht mit Was-
ser getränkt werden, zu dem Zug-
vögel Zugang haben. Ebenso
müssen Futter oder Einstreu so
aufbewahrt werden, dass wilde
Vögel nicht  damit in Kontakt kom-
men können.
Geflügelausstellungen oder Ver-
anstaltungen ähnlicher Art bleiben
reglementiert und dürfen nur mit
Genehmigung der Veterinärabtei-
lung der Kreisverwaltung durchge-
führt werden. Hausgeflügel, das
auf einer Ausstellung präsentiert
wird, muss innerhalb eines Zeit-
raumes von fünf Tagen vor der Ver-
anstaltung tierärztlich untersucht
worden sein.
Die Kreisverwaltung weist
nochmals daraufhin, dass Geflü-
gelhalter, deren Bestand noch
nicht registriert ist, gemäß den Be-
stimmungen der Viehverkehrs-
Verordnung zur Meldung verpflich-
tet sind.

76829 Landau, den 15.12.2005
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straß e - Veterinärwesen und
Landwirtschaft -
gez. Dr. Köhler

Bekanntmachung Nr. 11/2005
der Ortsgemeinde Dernbach in
der Verbandsgemeinde Annwei-

ler am Trifels
Satzung zur Änderung der Sat-
zung vom 13. November 2001
über die Erhebung von Fried-

hofsgebühren der Ortsgemein-
de Dernbach vom 13. Dezember

2005
Der Gemeinderat hat auf Grund
des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) und des
§ 2 Abs. 1, sowie der §§ 7 und 8
des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 1
Die Anlage zu § 1 der Friedhofs-
gebührensatzung wird wie folgt
geändert:
Anlage zur Friedhofsge-
bührensatzung der Ortsgemein-
de Dernbach
I. Reihengrabstätten
bisher     neu  
1. Überlassung einer Reihengrab-
stätte
a) bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 102,— € 102,— €

b) vom vollendeten 5. Lebensjahr
ab 102,— € 102,— €

2. Überlassung einer Urnenreihen-
grabstätte 102,— € 102,— €

II. Verleihung von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten/ ge-
mischten Grabstätten
1. a) Verleihung des Nutzungs-
rechts 
aa) Einzelgrabstätte
138,— € 180,— €

bb) Doppelgrabstätte 
276,— € 360,— €

cc) jede weitere Grabstätte
138,— € 180,— €

dd) Urnenwahlgrabstätte
138,— € 180,— €

b) Für die Wiederverleihung des
Nutzungsrechts nach Ablauf der
ersten Nutzungszeit werden die
gleichen Gebühren wie nach
Buchst. a) erhoben.
2. Verlängerung des Nutzungs-
rechts bei späteren Bestattun-
gen je Jahr
aa) eine Einzelgrabstätte
5,— € 6,— €

bb) eine Doppelgrabstätte
9,— € 12,— €

cc) jede weitere Grabstätte
5,— € 6,— €

dd) Urnenwahlgrabstätte
5,— € 6,— €

III. Ausheben und Schließen der
Gräber
Das Ausheben und schließen von
Gräbern wird durch gewerbliche
Unternehmen vorgenommen. Die
hierbei entstehenden Kosten sind
von den Gebührenschuldnern als
Auslagen zu ersetzen.
IV. Ausgraben und Umbetten
von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von
Leichen wird durch gewerbliche
Unternehmen vorgenommen. Die
hierbei entstehenden Kosten sind
von den Gebührenschuldnern als
Auslagen zu ersetzen.
V. Benutzung der Leichenhalle
1. Für die Aufbewahrung

a) einer Leiche bis zu 4 Tagen
41,— € 60,— €

für jeden weiteren Tag
10,— € 15,— €

b) in einer Kühlzelle je angefan-
genem Tag
10,— € 15,— €

c) einer Urne bis zu 10 Tagen
41,— € 60,— €

für jeden weiteren Tag
5,— € 10,— €

2. a) Reinigung der Trauerhalle
15,— € 20,—€

b) Benutzung des Handlei-
chenwagen 5,— € 10,—€

VI. Verwaltungsgebühren
Genehmigung zur Errichtung von
Grabmalen, Gedenkplatten,
Einfriedungen und dergleichen
5,—€ 10,— €

§ 2 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am
Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

76857 Dernbach, 13. Dezember
2005
Ortsgemeinde Dernbach
Ausgefertigt:
Edwin Gensheimer
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 12/2005
der Ortsgemeinde Dernbach in
der Verbandsgemeinde Annwei-

ler am Trifels

Prüfung der Jahresrechnung
2004 und Erteilung der Entla-
stung gem. § 114 GemO der
Ortsgemeinde Dernbach
In seiner Sitzung am 08.12.2005
hat der Ortsgemeinderat Dernbach
folgenden Entlastungsbeschluss
gefasst:
7 Beschlussfassung der Jahres-
rechnung 2004 und Erteilung
der Entlastung gem. § 114 Ge-
mO
Ortsbürgermeister Edwin Gens-
heimer und Beigeordneter Martin
Wagner nahmen gem. § 22 GemO
nicht an der Beratung und Be-
schlussfassung teil.
Der Gemeinderat erteilte einstim-
mig dem Ortsbürgermeister, dem
Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und Beigeordneten der
Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels die Entlastung gemäß § 114
GemO.
Dieser Beschluss wird hiermit
gem. § 114 Abs. 2 Satz 1 GemO
bekannt gemacht.
Die Jahresrechnung 2004 der
Ortsgemeinde Dernbach wird
gem. § 114 Abs. 2 Satz 2 GemO in
der Zeit vom 23. Dezember 2005
bis einschließlich 04. Januar 2006
im Rathaus der Verbandsgemein-
de Annweiler am Trifels, Meßplatz
1, Zimmer 210, zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt.

76857 Dernbach, 12. Dezember
2005
Gensheimer, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Dernbach
Mitteilung des Bezirksschornstein-
fegermeisters
An den Öl- und Gasheizungen
werden ab 16.01.2006 die jährlich
wiederkehrenden Messungen
nach der 1. Bundesimmissions-
schutzverordnung durchgeführt.

Bekanntmachung Nr. 16/2005
der Ortsgemeinde Völkerswei-
ler  in der Verbandsgemeinde

Annweiler am Trifels
Satzung

zur Änderung der Satzung vom
17. Oktober 2001 über die Erhe-

bung von Friedhofsgebühren
der Gemeinde Völkersweiler

vom 19 . Dezember 2005
Der Gemeinderat hat auf Grund
des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) und des
§ 2 Abs. 1, sowie §§ 7 und 8 des
Kommuna labgabengese tzes
(KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 1
Die Anlage zu § 1 der Friedhofs-
gebührensatzung wird wie folgt
geändert:
Anlage zur Friedhofsge-
bührensatzung
I. Reihengrabstätten
1. Überlassung einer Reihengrab-
stätte
a) bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 75,00  Euro
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr
ab 120,00  Euro
2. Überlassung einer Urnenrei-
hengrabstätte 120,00  Euro
II. Verleihung von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten/ ge-
mischten Grabstätten
1. a) Verleihung des Nutzungs-
rechts 
aa) Einzelgrabstätte 150,00  Euro
bb) Doppelgrabstätte  300,00  Eu-
ro
cc) jede weitere Grabstätte 150,00
Euro
dd) Urnenwahlgrabstätte 120,00
Euro
b) Für die Wiederverleihung des
Nutzungsrechts nach Ablauf der
ersten Nutzungszeit werden die
gleichen Gebühren wie nach
Buchst. a) erhoben.
2. Verlängerung des Nutzungs-
rechts bei späteren Bestattun-
gen je Jahr
aa) eine Einzelgrabstätte 5,00  Eu-
ro
bb) eine Doppelgrabstätte 15,00
Euro
cc) jede weitere Grabstätte 5,00
Euro
dd) Urnenwahlgrabstätte 5,00  Eu-
ro
III. Ausheben und Schließen der
Gräber
Das Ausheben und Schließen von
Gräbern wird durch gewerbliche
Unternehmen vorgenommen.
Die hierbei entstehenden Kosten
sind von den Gebührenschuldnern
als Auslagen zu ersetzen.
IV. Ausgraben und Umbetten
von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von
Leichen wird durch gewerbliche
Unternehmen vorgenommen.
Die hierbei entstehenden Kosten
sind von den Gebührenschuldnern
als Auslagen zu ersetzen.
V. Benutzung der Leichenhalle
Für die Aufbewahrung

Dernbach Völkersweiler
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a) einer Leiche bis zu 4 Tagen
70,00  Euro
für jeden weiteren Tag
15,00  Euro
b) Kühlzellenbenutzung
15,00  Euro (pauschal, unabhän-
gig von der Zeitdauer der Nutzung)
c) einer Urne bis zu 10 Tagen
70,00  Euro
für jeden weiteren Tag
15,00  Euro
VI. Reinigung der Trauerhalle
20,00  Euro
VII. Verwaltungsgebühren
Genehmigung zur Errichtung von
Grabmalen, Gedenkplatten, Ein-
friedungen und dergleichen 10,00
Euro

§ 2 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01. Ja-

nuar 2006 in Kraft.

76857 Völkersweiler, 19. Dezem-
ber 2005
Ortsgemeinde Völkersweiler
Ausgefertigt:
Ernst Braun, Ortsbürgermeister

Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hin-
gewiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Meßplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, 19.
Dezember 2005
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger, Bürgermeister

Beschlusszusammenfassung
zur 6. Sitzung des Ortsgemein-

derates Ortsgemeinde Wal-
drohrbach vom 27.10.2005

öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wur-
den:
2. Beratung und Beschlussfas-

sung über Darlehensaufnahme
Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig die Aufnahme eines Neu-
darlehens in Höhe von bis zu
14.400 EUR.
3. Festlegung der Realsteuerhe-
besätze
Nach kurzer Beratung wurde der
Antrag, die Grundsteuer B um 10
% zu erhöhen, einstimmig bei ei-
ner Stimmenthaltung abgelehnt.
Die Hebesätze bleiben folglich un-
verändert.
4. Beratung und Beschlussfas-
sung über die Festlegung des
Gemeindeanteils an den Auf-
wendungen für Feld- und Wald-
wege ab 2006
Nach kurzer Beratung wurde der
Antrag, den Gemeindeanteil an
den Aufwendungen für Feld- und
Waldwege auf 0 % festzusetzen,
mit 4 Stimmen bei 4 Gegenstim-
men und einer Stimmenthaltung
abgelehnt. Es verbleibt somit bei
dem Gemeindeanteil von derzeit 5
%.
5. Beratung und Beschlussfas-
sung über Freischneiden und In-
standsetzung von Feld- und
Waldwegen
Aufgrund der derzeitigen finanziel-
len Situation der Ortsgemeinde
Waldrohrbach wurde seitens des
Gemeinderates vorgeschlagen,
keine Instandsetzungsmaßnah-
men bzw. Freischneidearbeiten an
Feld- und Waldwegen vorzuneh-
men. Diesem Vorschlag stimmte
der Gemeinderat einstimmig zu.
6. Beschlussfassung der Jah-
resrechung 2004 und Erteilung
der Entlastung gem. § 114 Ge-
mO Waldrohrbach
Der Gemeinderat beschloss ein-
stimmig die Jahresrechnung 2004
und erteilte dem Ortsbürgermei-
ster und den Beigeordneten sowie
dem Bürgermeister und den Bei-
geordneten der Verbandsgemein-
de Annweiler am Trifels die Entla-
stung gem. § 114 GemO.
8. Nutzungsgebühren der Thea-
tergruppe Waldrohrbach für
Dorfgemeinschaftshaus, hier:
Genehmigung des vor dem
Kreisrechtsausschuss verhan-
delten Vergleichs
Der Gemeinderat genehmigte
nach kurzer Diskussion einstimmig
den vor dem Kreisrechtsaus-
schuss Südliche Weinsstrasse
verhandelten Vergleich.
9. Beratung über weitere Vorge-
hensweise Hangrutsch
Nach eingehender Diskussion be-
schloss der Gemeinderat einstim-
mig, den Tagesordnungspunkt zu
vertagen, damit alle Ratsmitglieder
zunächst die Gelegenheit haben,
den Inhalt des Gutachtens zur
Kenntnis zu nehmen und sich über
die weitere Vorgehensweise zur
Situation Hangrutsch Gedanken
zu machen. Als Sitzungstermin
wurde Donnerstag, 10.11.2005,
20:00 Uhr festgesetzt.

Vorschau auf die Kurse der Volkshochschule

Annweiler für das Semester 1/2006, Januar/Februar
Eine Einrichtung der Verbandsgemeinde Annweiler

Die neuen Programmhefte sind eingetroffen und liegen an den bekannten Stellen aus!

Arbeit-Beruf-EDV

B 231 10-Finger-Blindschreiben am Computer Erarbeitung des gesamten Tastenfeldes nach der menta-
len Methode. Training der Motorik, Festigung und Steigerung der Schreibfertigkeit durch Sicherheits-, Kon-
zentrations- und Geläufigkeitsübungen sowie Komparativschreiben, 10-Minuten-Abschreibproben mit Kon-
ditionstraining. Anhand von Textbeispiele: Erläuterung der „Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textver-
arbeitung- DIN 5008“ wie z.B. Schriftzeichen, Schriftsonderzeichen und Zahlengliederungen. Brigitte Sal-
mon, Montag, 16.01.2006, 18.30 - 20.00 Uhr, jeweils montags und mittwochs, 15 Termine, incl. Lehrbuch,
75 €, (keine Gebührenermäßigung)
B 251 Buchführung für Anfänger (teilweise mit Computerunterstützung) Reiner Achtermann, Dienstag,
17.01.2006, 18.30 - 20.00 Uhr, 15 Termine, 73,50 €
C 278 Computer-Programme die nichts kosten, taugen was!! Ein Präsentationsvortrag mit praktischem
Kennenlernen. Sie werden an diesem Vortragsabend mit einigen kostenlosen Computerprogrammen ver-
traut gemacht und erhalten die Möglichkeit, die Programme am Computer zu testen und dem Referenten
Fragen zu stellen. Andreas Heinemeyer, Montag, 16.01.2006, 19.00 - 21.15 Uhr, 1 Termin, 5 €

EDV/Computer - Orientierung ohne Eile Zielgruppe: Anfänger/Innen ohne Vorkenntnisse
C 261 Dienstag, 07.02.2006, 19-21.15 Uhr, Hannah Wille
C 262 Donnerstag, 09.02.2006,19-21.15 Uhr, N. N.
Annweiler, 74 €, 8 Termine, zzgl. 15 € Lehrbuch

Waldrohrbach

vhs
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Internet für Einsteiger In diesem Kurs lernen Sie das In-
ternet in seinen ganzen Facetten kennen. Sie lernen im
www zu surfen eine Suchmaschine zu bedienen und Emails
zu schreiben. Dieser Kurs ist speziell für Neueinsteiger und
Anfänger jeden Alters gedacht.
C 281 Dienstag, 21.02.2006, 19.00-21.15 Uhr, Benjamin
Seyfried
C 282 Dienstag, 07.03.2006, 19.00-21.15 Uhr, Patrick Bern-
hart
Annweiler, Trifels-Gymnasium, 9 €, 1 Termin

Gesundheit

G 221 Autogenes Training - Grundkurs Das Autogene
Training ist ein Weg zur eigenständigen Entspannung mit-
tels Konzentration und geduldigem Üben. Dieser Weg führt
zur inneren Ruhe und Gelassenheit, gleichzeitig bessern
sich vegetative Beschwerden und insbesondere Schlaf-
störungen. Das Ziel wird in drei Schritten erreicht, notwen-
dig ist regelmäßiges Üben, die wöchentlichen Termine die-
nen der Anleitung und dem Austausch mit anderen Grup-
penmitgliedern. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und
Socken Dr. Ludwig Englisch, Internist/Psychotherapeut,
dienstags, Termin nach Erreichen der Mindesteilnehmer-
zahl von 8 Personen, 18-19.30 Uhr, Annweiler, Lindel-
brunnstraße 33,  25 €, 6 Termine

G 229 Abnehmen - aber mit Vernunft Erkennen- verän-
dern - stabilisieren, dies sind die Lernschritte des von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausgear-
beiteten Programms. Sie erwartet keine Diät im herkömmli-
chen Sinne. Sondern im Verlauf von 10 Wochen verändern
Sie schrittweise Ihre Ernährungs- und Essgewohnheiten,
lernen Sie sich mit einer ausgewogenen Kost zu ernähren
und unterstützen sie durch Entspannungstraining bei Ihrem
Abnehmerfolg. Simone Rapp-Scheider 1. Termin ist Infor-
mationsveranstaltung am Dienstag, 14.02.2006, 9.30-11.45
Uhr, weitere Termine dienstags von 9.30-11.00 Uhr, Ann-
weiler, Verbandsgemeindeverwaltung, Ratssaal, 55 €, 11
Termine
G 230 Yoga für Anfänger Mitzubringen: Isomatte, Decke
oder großes Handtuch, bequeme Kleidung, warme Socken
Tanja Feldner, Donnerstag, 16.2.2006, 19-20.30 Uhr, Mün-
chweiler (bei Silz), Hauptstraße 72, 41 €, 10 Termine
G 265 Gewichtreduktionstraining Dieser Gymnastikkurs
richtet sich vor allem an Menschen mit Übergewicht und an
Menschen die gerne ein paar Kilos weniger hätten. Nach
und nach wird die Fettverbrennung, als ein Baustein der
Gesamtenergiebereitstellung, immer stärker aktiviert.
Gleichzeitig wird die Muskulatur, vor allem in typischen Pro-
blemzonen, gekräftigt und gestrafft. Die Fettreduktion wird
durch abwechslungsreiche und gelenkschonende gymna-
stische Übungen (mit und ohne Handgerät) erreicht. Der
Kurs baut langsam und klar vom Leichten zum Schweren
auf und wird durch Stretching und/oder Entspannung an-
gerundet. Uschi Schmidt, Sport- und Gymnastiklehrerin
Dienstag, 14.02.2006, 8.30-9.30 Uhr, Gemeindehaus Wer-
nersberg, 33 €, 10 Termine
G 290 Step-Aerobic - Fatburner Step - Intensives, ge-
lenkschonendes Ausdauertraining am Stepbrett. Bei der
Step-Aerobic kommt eine Choreografie mit gut erlernbaren
Schrittkombinationen zur Anwendung. Die Schrittmuster
werden einfach gehalten, sodass die Übungen im Bereich
optimaler Fettverbrennung ablaufen. Neben dem Training
der Ausdauer fördert Step-Aerobic auch die Kräftigung der
Muskulatur (Bein- und Gesäßmuskulatur) Julia Krieger
Montag, 13.02.2006, 18.30-19.30 Uhr, 45 €, 12 Termine
G 291 Pilates für Anfänger Das Ganzkörpertraining nach
Pilates ist genau das Richtige für alle, die ein völlig neues
Körpergefühl erfahren wollen Wir erlerne unser Power-Hou-
se zu aktivieren und die Pilates-Atmung, wir arbeiten Kör-
per kräftigend, mit Wahrnehmung und fördern die Ganz-
körper-Beweglichkeit. Als Hilfsmittel nutzen wir gelegent-
lich Handtuch, Theraband und Redondo-Ball. Mitzubrin-
gen: bequeme Kleidung, Antirutschsocken oder Gymna-
stikschläppchen, Gymnastikmatte, Handtuch. Karina
Brachat, Physiotherapeutin, Präventionstrainerin Montag,
13.02.2006, 18.30-19.30 Uhr, 30 €, 10 Termine
G 294 Bodyforming - Bauch, Beine, Po Julia Feierabend,
Sport- und Gymnastiklehrerin Mittwoch, 15.02.2006, 18.30-
19.30 Uhr, 33 €, 10 Termine
G 296 Thai Bo /Dance Aerobic / Bodyforming - „Für
Frauen und Männer“ - Heidi Huber, Donnerstag,
19.1.2006, 19.00 - 20.30 Uhr, 62 €, 15 Termine
Atem- und Körper-Balance Doris Schwartz, Atempädago-
gin und Nowo-Balance-Beraterin, Barbarossastr. 5, Ann-
weiler (Tel. 06346-7074)
G 289 Dienstag, 9-10 Uhr

G 292 Donnerstag, 9-10 Uhr
G 293 Donnerstag, 19-20 Uhr
5 € pro Zeitstunde, ein Einstieg in bereits laufende Kurse
ist jederzeit möglich.
G 298 Nordic W alking für Fortgeschrittene am Vormit-
tag Bettina Hornbach, Nordic Walking-Trainerin Donners-
tag, 19.01.2006, 8.45 - 11.00 Uhr, 4 Termine, 25 €

„Junge VHS“

K 251 „Blau-Tag, Rot-Tag, Gelb-Tag“ - Malkurs für Kin-
der von 8 - 10 Jahren Regina Baas, Donnerstag,
19.01.2006, 16.30 - 18.0 Uhr, 44 €

Kultur und Gestalten

Aquarell- und Acrylmalerei - Fortführungskurs In dem
Kurs ist das Ziel beim „freien“ Malen oder beim Malen nach
Motiven Erfahrung mit der Acryl- und Aquarelltechnik zu
bekommen. Mitzubringen: Aquarellblätter oder -block (30 x
40 oder 40 x 50), Aquarell- oder Acrylfarben, 2 Borstenpin-
sel Nr. 6 + 8 oder 6 + 14, zwei alte Lappen oder Tücher,
Bleistift, Radiergummi. Karl Schröder
K 218 Dienstag, 17.01.2006, 18.30-20.45 Uhr
K 220 Donnerstag, 19.01.2006, 18.30-20.45 Uhr
50 € (bei 10 Teilnehmern), 66 ¤ (bei 8 Teilnehmern), 8 Ter-
mine
K 225 Kartengestaltung für Kommunion und Konfirma-
tion Gezeigt werden verschiedene Techniken zur individu-
ellen Gestaltung von Einladungs-, Tisch-, Menü- und Dank-
sagungskarten für Kommunion und Konfirmation. Peter
Rinner, Dienstag, 17.01.2006, 18.30-21.30 Uhr, 10 €, 4 Un-
terrichtsstunden, 1 Termin, zzgl. Materialkosten
M 262 Akkordeon-Unterricht Walter Halde, donnerstags,
15.00 - 16.15 Uhr, 15 Termine, 61 €

M 263 Akkordeon-Unterricht Walter Halde, dienstags,
19.00 - 19.45 Uhr, 15 Termine, 61 €

M 265 Akkordeon-Unterricht Walter Halde, dienstags,
16.15 - 17.00 Uhr, 15 Termine, 61 €

Politik-Gesellschaft-Umwelt

P 240 Bestellungen im Universum Wie bestelle ich? Wie
reklamiere ich meine Bestellungen? Ziel ist positives Den-
ken! Tanja Feldner, Mittwoch, 11.01.2006, 19.30 - 22.30
Uhr, Münchweiler (bei Silz), 1 Termin, 9 €

Sprachen
Ein Einstieg bei den Sprachkursen ist jederzeit möglich.
Die Kursgebühr beträgt 51 €.
S 214 Lesen und Schreiben für Erwachsene Alphabeti-
sierungskurs für Teilnehmende, die schon gut Deutsch spre-
chen oder deren Muttersprache Deutsch ist, die aber
grundsätzliche Probleme beim lesen und Schreiben der
deutschen Sprache haben. Die Kursleiterin ist eine sehr er-
fahrene Grundschulpädagogin Ingrid Vogt, montags und
mittwochs, Uhrzeit nach Vereinbarung
S 215 Deutsche Grammatik für Deutsche und Auslän-
der Jenny Spitzley, Lehrerin, donnerstags, 18.00 - 19.30
Uhr
S 217 Deutsch als Fremdsprache Grundstufe II Dieser
Kurs richtet sich an alle Kursteilnehmer mit geringen Vor-
kenntnissen. Margareth Wiedmann, dienstags, 18.30 -
20.00 Uhr
S 221 English for Advanced XXIV Elke Wagner, montags,
18.30 - 20.00 Uhr
S 222 Englisch für leicht Fortgeschrittene Elke Wagner,
montags, 20.00 - 21.30 Uhr
S 224 Englisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse Die-
ser Kurs richtet sich an alle, die Englisch von Grund auf ler-
nen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Elke
Wagner, Dienstag, 14.02.2006, 18.30-20.00 Uhr
S 225 English for Advanced VI Keep the ball and broa-
den your knowledge of English. Newcomers are welcome
guests. Elke Wagner, dienstags, 18.30 - 20.00 Uhr
S 232 Französisch für Fortgeschrittene mit Conversati-
on Geneviè ve Schneiders, montags, 18.15 - 19.45 Uhr
S 234 Französisch für Anfänger mit geringen Vorkennt-
nissen Peter Wettig, dienstags, 18.30 - 20.00 Uhr
Französisch mit Vorkenntnissen,
S 236 montags, 19.00 - 20.30 Uhr 
S 237 dienstags, 9.00 - 10.30 Uhr
Claude Laurent, Albersweiler, Grundschule
S 239 Französisch für Anfänger mit geringen Vorkennt-
nissen am Vormittag Laurence Wendland, donnerstags,
10.00 - 11.30 Uhr, Wernersberg, Gemeindehaus
S 240 Französisch für leicht Fortgeschrittene am Vor-
mittag Laurence Wendland, dienstags, 10.00 - 11.30 Uhr,

Wernersberg, Gemeindehaus
S 241 Italienisch für Fortgeschrittene Birgit Strehlitz-
Runck, dienstags, 19.00 - 20.30 Uhr
S 242 Italienisch für leicht Fortgeschrittene Birgit
Strehlitz-Runck, montags, 18.30 -20.00 Uhr
S 243 Italienisch für Anfänger (Termin auf Anfrage) Birgit
Strehlitz-Runck
S 252 Spanisch für Anfänger Maria Trautmann, Mittwoch
18.01.2006, 18.30-20.00 Uhr

Volkshochschule Annweiler am Trifels, Messplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels, 
2. O G, Zimmer 217, Telefon: 06346-301-217,
Homepage: www.vhs-annweiler.de,
E-mail: info@vhs-annweiler.de.
Geschäftszeiten:
Montag von 8.30 - 12.00 Uhr + 14.00 - 17.30 Uhr,
Dienstag und Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr, Freitag von
8.30 - 12.30 Uhr,
donnerstags ist die Geschäftsstelle geschlossen

Ende des amtlichen Teils

Gossersweiler-Stein. Im Schuljahr 2004/05 nahmen
an der Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschu-
le SÜW insgesamt 51 Klassen teil.
Die Polizeibeamten PK Geißer und PK Schied be-
treuen für die Jugendverkehrsschule des Landkrei-
ses SÜW das gesamte Kreisgebiet mit Ausnahmen
der Grundschulen im Bereich der VG Herxheim, die
von POK Mandery (PI LD) betreut werden.
Bereits in den sieben vergangenen Jahren wurde ein
Wanderpokal und ein Geldpreis von der Kreisverwal-
tung und der Sparkasse SÜW für die beste Klasse
gestiftet. Im laufenden Jahr siegte die Klasse 4 b) der
GS Gossersweiler-Stein; Klassenlehrerin ist Katja
Hoffmann. In der Klasse sind 12 Schülerinnen und 7
Schüler. Hierbei handelt es sich nicht um einen Wett-
bewerb im sportlichen Sinne, sondern um einen An-
reiz für die teilnehmenden Kinder, die Fahrradausbil-
dung etwas ernsthafter zu sehen. Gleichzeitig soll der
Wille für ein besseres Abschneiden bei den Prüfun-
gen und damit ein tieferes Bewusstsein für die mit
dem Radfahren zusammenhängenden Gefahren und
Risiken erreicht werden.
Den Eltern obliegt es nun, dieses Grundwissen der
Kinder zu vertiefen und mit ihnen das richtige Verhal-
ten zu üben.
Der Wanderpokal wurde am Mittwoch, 14. Dezem-
ber, in der Grundschule Gossersweiler-Stein durch
Landrätin Theresia Riedmaier überreicht.
Am gleichen Vormittag begann für die Schülerinnen
und Schüler der 3. Klassen an dieser Schule die theo-
retische Ausbildung durch die Polizeibeamten, die
praktische Ausbildung im Freien beginnt Mitte Febru-
ar.
Als ein wichtiges Standbein der Verkehrserziehungs-
maßnahmen der Polizeibeamten werden auch in die-
sem Schuljahr wieder die Schülerinnen und Schüler
der 1. Klasse in Sachen Verkehrssicherheit unterrich-
tet. Für die Mehrzahl der Kinder bedeutet dies ein
Wiedersehen mit „ihrem” Polizeibeamten, denn die
Verkehrserziehung beginnt bereits durch ein intensi-
ves und erfolgreiches Programm im Vorschulalter in
den Kindergärten.

Vier te Klasse g eehr t

Neues Stehpult
Annweiler. Am 2. Weihnachtsfeiertag lädt die prot.
Kirchengemeinde Annweiler ganz herzlich ein zu ei-
nem festlichen Gottesdienst mit Abendmahl im Her-
renteich. Auch ohne den Ruf der Glocke - sie musste
auf Grund baulicher Mängel des Dachreiters vorü-
bergehend ihren Dienst einstellen - beginnt der Gott-
esdienst um 10 Uhr, in dessen Verlauf das neue Steh-
pult seiner Bestimmung übergeben wird. Passend
zum neuen Altar wird der Ambo feierlich in Dienst ge-
stellt.
Der prot. Kirchenchor und der Flötenkreis am Her-
renteich bereichern diesen Gottesdienst mit der mu-
sikalischen Darbietung „Die Weihnachtsgeschichte„
von Max Drischner.


